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Recht & Steuern

E
s ist ärgerlich, aber bestimmt vie-
len Mitarbeitern schon passiert: 
Man kommt morgens zu seinem 

Fahrzeug und muss feststellen, dass 
der Außenspiegel abgerissen, die Stoß-
stange verbeult oder der Lack zer-
schrammt ist. Vom Unfallverursacher 
fehlt jede Spur, da Fahrerflucht nach 
wie vor häufig als Kavaliersdelikt be-
trachtet wird. Die Folge für den Fuhr-
park ist, dass er für die Kosten der In-
standsetzung selbst aufkommen muss 
oder der Schadenverlauf in der Kasko-
versicherung einen weiteren Unfall zu 
verzeichnen hat. 

Unerlaubtes Entfernen 
vom Unfallort
Unfallflucht begeht, wer als Unfallbe-
teiligter die Feststellung seiner Perso-
nalien nicht ermöglicht oder sogar be-
wusst verhindert. Dieses „unerlaubte 
Entfernen vom Unfallort“ – so der ju-
ristische Fachbegriff – stellt eine Straf-
tat dar, die gesetzlich (§ 142 StGB) mit 
Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar 
mit Freiheitsstrafe bestraft wird. 

Darüber hinaus droht dem jewei-
ligen Fahrer der Verlust des Führer-
scheins. Selbst wenn es zu keiner Ver-
urteilung nach dem Strafgesetzbuch 
kommt, so bleibt die Unfallflucht eine 
Ordnungswidrigkeit, die nunmehr 
durch die Bußgeldbehörde gesondert 
verfolgt werden kann. In diesem Fall 
ist mit empfindlichen Geldbußen und 
Punkten im Flensburger Verkehrszen-
tralregister zu rechnen. 

Ein großer Irrtum
Wer geschäftlich unterwegs ist oder als 
Außendienstmitarbeiter Kunden be-
sucht, steht unter Zeitdruck. Zeit ist 
Geld und daher wurde eine Visitenkar-
te zurückgelassen? Das ist nicht aus-
reichend, sagen die Gerichte. Es ist 
nach wie vor ein weit verbreiteter Irr-
tum, dass man seiner Pflicht schon 
durch Zurücklassen eines Zettels mit 
Namen und Anschrift am beschädigten 
Fahrzeug nachkommt. 

Mehrere Gerichte haben ausdrück-
lich entschieden, dass ein solcher Zet-

tel nicht ausreichend ist. Straffrei bleibt 
nur, wer einen völlig belanglosen Scha-
den verursacht hat, wobei die Gerichte 
die Wertgrenze bei höchstens 25 Euro 
sehen. Aber wie wir wissen, können 
selbst kleine Kratzer heutzutage be-
reits mehrere Hundert Euro kosten. 
Auf keinen Fall genügt es daher, Visi-
tenkarten, Telefonnummern oder auch 
ein Schuldanerkenntnis an der Wind-
schutzscheibe zu hinterlassen. 

Rechtlich korrektes Verhalten
Kommt es zu einem Unfall beispiels-
weise mit einem abgestellten Fahrzeug, 
so trifft den Verursacher eine angemes-
sene Wartepflicht, ob der Geschädigte 
zu seinem Fahrzeug zurückkehrt. An-
dernfalls kann man eine böse Überra-
schung erleben: Anzeige wegen Fahrer-
flucht und ein Ermittlungsverfahren 
wegen unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort können folgen. Vorsicht: Das 
viel zitierte Argument, man sei in Eile 
gewesen, zieht nicht. 

Die Bemessung der Wartefrist ist je-
weils im Einzelfall zu beurteilen und 
richtet sich nach konkreten Umständen 
wie Tageszeit, Umfang des verursachten 
Schadens oder Belebtheit des Ortes. 
Nach Ablauf der Wartefrist bleibt zu-
sätzlich die Verpflichtung, die Feststel-
lung der notwendigen Daten unverzüg-
lich zu ermöglichen, beispielsweise 
durch eine Mitteilung an die Polizei. 

Wird ein Bagatellschaden außer-
halb des fließenden Verkehrs verur-
sacht – die Wertgrenze wird hier 
bei 1.300 Euro gesehen – und der 
Verursacher entfernt sich, so ist 
die nachträgliche Feststellung in-
nerhalb von 24 Stunden nachzu-
holen. Der Verursacher bleibt 
dann zwar auch nicht straffrei, 
allerdings kann ein Gericht 
die Strafe dann mildern. 
Insgesamt empfiehlt 
es sich im Zweifel 
d r ingend ,  d i e 
nächste Polizei-
dienststelle über 
den Unfall zu 
in formieren . 

Nur so ist gewährleis-
tet, dass man seinen 
Verpflichtungen als 
Unfallverursacher 
ausreichend nach-
kommt.

Versicherungs-
rechtliche 
Konsequenzen
Wie so oft hat das 
Handeln überdies 
versicherungsrecht-
liche Konsequenzen. 
Eine Verurteilung 
wegen Unfallflucht 
kann zu einer Re-
gressforderung des 
Kfz-Versicherers füh-
ren. Zwar zahlt der 
Versicherer zunächst den gegnerischen 
Schaden, holt sich dann aber im Zwei-
fel das Geld teilweise zurück. 

Probleme gibt es im Übrigen oft-
mals auch, wenn das Verfahren wegen 
Unfallflucht eingestellt wurde. Hier 
sollte man eine mögliche Regressforde-
rung nicht ungeprüft akzeptieren. Der 
Regress ist ebenso in der Kasko-Versi-
cherung möglich, wenn es um den 
Schaden am eigenen Fahrzeug geht; 
Stichwort „grobe Fahrlässigkeit“. 

Hier sieht man wieder, wie wichtig 
individuelle Bausteine zur Absiche-
rung gegen derartige Gefahren im Flot-
tenversicherungsvertrag sind.

I N K A  P I C H L E R Af

Kleiner Kratzer, große Folgen
Auch wenn der Parkrempler noch so klein ist: Wer ein anderes Auto beschädigt und dann weiterfährt, begeht Fahrer-

flucht und muss mit ernsthaften juristischen Konsequenzen rechnen. Das gilt auch, wenn der Unfallverursacher 

eine Visitenkarte, Telefonnummern oder auch ein Schuldanerkenntnis an der Windschutzscheibe hinterlässt.
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